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Informationen 

Berechtigte  
Anspruch an das Land Saarland auf eine spezielle Sehhilfe gemäß 
der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) für 
die Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen in Schulen haben: 
 
Þ Lehrkräfte an öffentlichen Schulen,   
Þ zugewiesene Lehrkräfte an  Schulen in privater Trägerschaft,  
Þ Anwärterinnen und Anwärter sowie Referendarinnen und Re-

ferendare in den Studienseminaren sowie  
Þ das weitere pädagogische Personal in öffentlichen Schulen,  
 soweit diese Personen in einem Beschäftigungsverhältnis mit 
 dem Saarland als  Arbeitgeber stehen.  
 
Die o.g. Personen werden im Folgenden als Bedienstete bezeichnet. 

Untersuchung  
Nach Prüfung des eingegangenen Antrages erhält der/die Bediens-
tete eine schriftliche Mitteilung mit der Bitte einen Untersuchungs-
termin mit dem im Schreiben genannten arbeitsmedizinischen 
Dienst zu vereinbaren und die Untersuchung zur 
„arbeitsmedizinischen Vorsorge für die Arbeit am Bildschirm“ vor-
nehmen zu lassen. 

Antragstellung  
Die Kostenerstattung für die Beschaffung spezieller Sehhilfen für 
die Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen erfolgt auf Antrag.  
 
Das Antragsformulars „Beschaffung spezieller Sehhilfen für die Tä-
tigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen“ (S. 5  f. dieser Broschüre, als 
beschreibbares PDF zum Download unter www.saarland.de/mbk/
DE/portale/bildungsserver/unterricht-und-bildungsthemen/
gesundeschule/bildschirmarbeitsplatzbrille oder mit dem QR-Code 
am rechten Rand) ist zu nutzen.  
 
Der vollständig ausgefüllte Antrag wird dem 

Ministerium für Bildung und Kultur 
Referat B3/Gesunde Schule 
Trierer Straße 33 
66111 Saarbrücken  
E-Mail: bildschirmarbeitsplatzbrille@bildung.saarland.de  

auf dem Postweg oder per Mail als PDF-Dokument zugeleitet. 
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Beschaffung  
Wird bei der Untersuchung festgestellt, dass eine spezielle Sehhilfe für 
die Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen erforderlich ist, erhält die/der 
Bedienstete eine entsprechende betriebsärztliche Bescheinigung.  
 
Mit dieser Bescheinigung und dem vom MBK auf Wunsch des/der Be-
diensteten (s. Antragsformular S. 5 f.) übermittelten personalisierten 
„Bestellschein für Bildschirmarbeitsbrillen“, welcher zum Erwerb einer 
speziellen Sehhilfe für die Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen in einer 
beliebigen Filiale der Firma Fielmann AG berechtigt, kann die/der Be-
dienstete die für sie/ihn erforderliche Sehhilfe bei der Firma Fielmann 
zum Preis von 22,00 Euro bzw. 59,00 Euro beziehen, der anschließend 
vom MBK erstattet wird.  
 
Eine Verpflichtung die spezielle Sehhilfe für die Tätigkeit an Bildschirmar-
beitsplätzen bei der Firma Fielmann AG zu beziehen, besteht jedoch 
nicht. Es kann jeder beliebige Optiker aufgesucht werden. Außerdem be-
steht auch keine Verpflichtung sich an die Preisobergrenze zu halten.  

Für die Kostenerstattung durch das MBK werden jedoch ausschließlich 
die jeweils geltenden Festpreise der Firma Fielmann AG zugrunde gelegt. 
Die  Erstattung der Kosten ist nach derzeitigem Stand, unabhängig vom 
tatsächlichen Kaufpreis, auf nachstehende Grundfestbeträge begrenzt:  

Þ Für eine komplette Einstärkenbrille (Brillengestell mit Kunststoff-
Einstärkengläsern, farblos, einfach entspiegelt): 22,00 Euro. 

Þ Für eine komplette Bifokalbrille (Brillengestell mit Kunststoff- 
 Bifokalgläsern mit vergrößerndem  Nahteil - farblos, einfach ent-
spiegelt): 59,00 Euro. 

Þ Bei in begründeten Einzelfällen erforderlich werdenden Mehrkosten 
 ist auch für die Erstattung dieser Kosten die jeweils aktuell für spe-
zieller Sehhilfen für die Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen gel-
tende Preisliste der Firma Fielmann AG maßgeblich. 

Kostenerstattung  

Eine direkte Abrechnung der Kosten für die Sehhilfe für die Tätigkeit mit 
der Firma Fielmann AG oder einem alternativen Optiker durch das Minis-
terium für Bildung und Kultur ist ausgeschlossen.  

Der/die Bedienstete tritt in Vorlage für die Kosten. Die Kostenerstattung 
des MBK gegenüber der/dem Bedienstete/n erfolgt nach Vorlage  

Þ einer detaillierten Rechnung mit Aussagen zum Lieferumfang und  

Þ der Betriebsärztlichen Bescheinigung über die Notwendigkeit einer 
speziellen Sehhilfe für die Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen 
beim Ministerium für Bildung und Kultur. 

Abrechnung  
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An das 
Ministerium für Bildung und Kultur 
Referat B3  
Trierer Straße 33 
66111 Saarbrücken 

Hinweis für den/die Antragsteller/in: 
Sofern eine spezielle Sehhilfe nach ArbMedVV Anhang Teil 4 Abs. 2 Nummer 1 aus betriebsärztlicher 
Sicht erforderlich ist, erfolgt eine Kostenerstattung gemäß dem "Erlass zur Regelung der Kostenerstat-
tung für die Beschaffung spezieller Sehhilfen für die Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen vom 
18.04.2004" in Verbindung mit der Tarifinfo Nr. 4/2021 des Ministeriums für Inneres, Bauen und 
Sport vom 16.11.2021 mit Wirkung zum  01. Oktober 2021  in Höhe des vorgegebenen Festbetrages 
von 22,00 Euro (Maximalbetrag) beziehungsweise 59,00 Euro (Maximalbetrag). 

Antragssteller/in 
Antrag auf Kostenerstattung für die Beschaffung spezieller  
Sehhilfen für die Tätigkeit an  Bildschirmarbeitsplätzen 

Name:    _______________________________ 

Vorname:    _______________________________  

Geburtsdatum:   _______________________________  

Straße und Hausnummer: _______________________________ 

PLZ und Wohnort:  _______________________________ 

Telefon:    _______________________________  

Dienstmailadresse:  _______________________________ 

Dienststelle/ 
Stammschule:   _______________________________ 

Untersuchung  
Ich beantrage im Hinblick auf meine Tätigkeit am Bild-
schirmarbeitsplatz eine betriebsärztliche Untersuchung 
(arbeitsmedizinische Vorsorge für die Arbeit am Bild-
schirm) zur Feststellung der Notwendigkeit einer speziellen 
Sehhilfe nach ArbMedVV Anhang Teil 4 Abs. 2 Nummer 1.  

 

Antragsformular                                             
für eine spezielle Sehhilfe nach 
ArbMedVV 
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Die im Merkblatt zur „Beantragung einer speziellen Sehhil-
fe für die Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen“ genannten               
Bedingungen habe ich zur Kenntnis genommen.  

Die im Merkblatt zur „Beantragung einer speziellen Sehhil-
fe für die Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen“  dargestell-
ten „Information zur Verarbeitung personenbezogener Da-
ten gemäß Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO)“ habe ich zur Kenntnis genommen. 

Bedingungen  

Varianten  

Ich möchte die Möglichkeit der Übersendung eines Bestell-
scheins für „einer speziellen Sehhilfe für die Tätigkeit an 
Bildschirmarbeitsplätzen" der Fielmann AG in Anspruch 
nehmen. 

 

Ich möchte eine „spezielle Sehhilfe für die Tätigkeit an Bild-
schirmarbeitsplätzen“ bei einem Optiker meiner Wahl er-
werben und benötige daher den Bestellschein der Fiel-
mann AG nicht. 

 

 Kontodaten  
Die betriebsärztliche Bescheinigung über die Notwendig-
keit einer „speziellen Sehhilfe für die Tätigkeit an Bild-
schirmarbeitsplätzen“ und die detaillierte Rechnung des 
Optikerbetriebes sende ich Ihnen nach Erhalt der Brille 
zwecks Abrechnung unaufgefordert zu. Die Überweisung 
des Erstattungsbetrages  erfolgt auf folgendes Konto: 

Kontoinhaber: _______________________________ 

Kreditinstitut: ________________________________ 

IBAN:   ________________________________ 

BIC:   ________________________________ 

______________________________ 
(Ort) 

__________________
(Datum) 

_______________________
(Unterschrift) 

Bitte senden Sie das unterschriebene Formular postalisch an das Ministerium für Bildung und Kultur, 
Referat B3, Trierer Str. 33, 66111 Saarbrücken  oder senden Sie es digital an:  
bildschirmarbeitsplatzbrille@bildung.saarland.de  
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Informationen                                                  
zur Verarbeitung personenbezogener        
Daten gemäß Artikel 13 der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)  

Datenschutz-
Verantwortliche  

Diese Informationen beziehen sich auf den Antrag auf Kostenerstat-
tung für die Beschaffung spezieller Sehhilfen für die Tätigkeit an  
Bildschirmarbeitsplätzen beim Ministerium für Bildung und Kultur. 

Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle  
Ministerium für Bildung und Kultur 
Frau Ministerin Christine Streichert-Clivot 
Trierer Straße 33 
66111 Saarbrücken 
E-Mail: poststelle@bildung.saarland.de 
 
Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter  
Ministerium für Bildung und Kultur 
z.Hd. behördlicher Datenschutzbeauftragter 
Trierer Straße 33 
66111 Saarbrücken 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@bildung.saarland.de 

Rechtsgrundlage  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit 
bestehenden Datenschutzvorschriften. Rechtsgrundlagen für die 
Verarbeitung sind insbesondere Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b   
sowie Artikel 88 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
(Datenschutzgrundverordnung - DSGVO) in Verbindung mit § 22 
Absatz 1 des Saarländischen Datenschutzgesetzes bzw. §§ 95 bis 
102 des Saarländischen Beamtengesetzes in Verbindung mit § 22 
Saarländisches Datenschutzgesetz. 

Verarbeitungszweck  
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Bear-
beitung Ihres Antrag auf Kostenerstattung für die Beschaffung spe-
zieller Sehhilfen für die Tätigkeit an  Bildschirmarbeitsplätzen. 
 

Sie sind insbesondere zur Prüfung und Bearbeitung Ihres Antrages 
im Hinblick auf die Antragsberechtigung, die Beauftragung einer be-
triebsärztliche Untersuchung (arbeitsmedizinische Vorsorge für die 
Arbeit am Bildschirm) zur Feststellung der Notwendigkeit einer spe-
ziellen Sehhilfe nach ArbMedVV Anhang Teil 4 Abs. 2 Nummer 1 
und der Veranlassung einer möglichen Kostenerstattung erforder-
lich. 
 

Sie sind weder gesetzlich noch vertraglich dazu verpflichtet, uns 
Ihre Daten zu übermitteln.  
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Datenschutzrechte  
Sie haben das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO über die 
bei uns über Sie gespeicherten Daten, das Recht auf Berichtigung 
nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 
DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach       Ar-
tikel 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Ar-
tikel 20 DSGVO. 

Ihre Daten werden für die Dauer von fünf Jahren nach Ablauf des 
Jahres, in dem die Bearbeitung des einzelnen Vorgangs abgeschlos-
sen wurde (§ 101 SBG), aufbewahrt.  

Speicherungsdauer  

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rah-
men Ihrer Antragsstellung per E-Mail oder auf dem Postweg zur 
Verfügung gestellt haben, in dem für die Bearbeitung Ihres Antrages 
erforderlichen Umfang. Dabei kommt es auch zur Verarbeitung von 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten 
(Gesundheitsdaten, Adressdaten) im Sinne des Artikels 9 DSGVO. 

Datenkategorien  

Datenempfänger 
Innerhalb des Geschäftsbereiches des Ministeriums für Bildung und 
Kultur erhalten diejenigen Stellen bzw. Personen Ihre personenbe-
zogenen Daten in erforderlichem Umfang, die an der Bearbeitung 
Ihres Antrages zu  beteiligen sind (z.B. Referat B 3 zur sachlichen 
Bearbeitung und Erfassung; Referat A 7 zur Anweisung sowie die 
Registratur zwecks Ablage in Ihrer Personalakte). 

Widerspruchsrecht  
Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zum Zweck der 
Beantragung einer Kostenerstattung für die Beschaffung spezieller 
Sehhilfen für die Tätigkeit an  Bildschirmarbeitsplätzen jederzeit zu 
widersprechen. Im Falle des Widerspruchs kann Ihr Antrag nicht 
bearbeitet werden. Der Widerspruch ist schriftlich, per Post oder E-
Mail zu richten an das  

Ministerium für Bildung und Kultur 
Referat B3 
Trierer Straße 33 
66111 Saarbrücken 
E-Mail: bildschirmarbeitsplatzbrille@bildung.saarland.de 

Da wir im Bearbeitungsverfahren jedoch Angaben zu Ihrer Person 
benötigen, ist die Folge einer Nichtbereitstellung, dass Ihr Antrag 
nicht bearbeitet werden kann. 
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Beschwerderecht  
Ihnen steht gemäß Artikel 77 DSGVO ein jederzeitiges Beschwerde-
recht über eine rechtswidrige Datenverarbeitung bei der Aufsichts-
behörde zu. 

Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde: 
Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland 
Fritz-Dobisch-Straße 12  
66111 Saarbrücken 

Erreichbarkeiten: 
Telefon:  0681/94781 0 
Telefax: 0681/94781 29 
E-Mail:  poststelle@datenschutz.saarland.de  



 

 

 

Ministerium für  
Bildung und Kultur 
 

Referat B3 
Bildungsgerechtigkeit, Arbeitswelt, Gesunde Schule 
T́rierer Straße 33 
66111 Saarbrücken  
bildschirmarbeitsplatzbrille@bildung.saarland.de 
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SAARLAND WMinisterium für
Bildung und Kultur


